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Beiblatt 


	ag_bei_01:        EVM (B) BVB            214
	ag_bei_02: 4 von 5
	ag_bei_03:             Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Güte-            sicherung des Unternehmens nach Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des             entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist.                        Der Nachweis gilt insbesondere als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der An-             forderungen durch einen Prüfbericht entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 4.1 für die             geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist und eine Verpflichtung vorlegt, dass der Bieter im             Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961            entsprechend Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige "Eigenüberwachung"            entsprechend Abschnitt 4.2 durchführt.         1) zu beziehen bei:             Gütegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen e.V., Linzer             Straße 21, 53604 Bad Honnef, Tel.: 02224/9384 -0, Fax: 02224/9384 -84, E-Mail: info@kanalbau.com,             Internet: www.kanalbau.com.            Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.                      herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 sind in Form der Güte- und Prüfbestimmungen             und Durchführungsbestimmungen aufrufbar unter: www.kanalbau.com.        2) Kennzeichnung S-Systeme, siehe http://www.kanalbau.com; Erweiterte Suche: Sanierungssysteme10.26   Baustellenmeldungen, Eigenüberwachung und Firmen-, Baustellenbesuchsberichte            Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach der Zuschlagserteilung zeitgleich mit der jeweiligen Meldung            der Baustellen an den Güteschutz Kanalbau auch den Auftraggeber über die Abgabe der Meldung der            Baustelle zu unterrichten (Kopie an den Auftraggeber)            Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Eigenüberwachungsunterlagen, Firmen- und Baustellen-            besuchsberichte des Güteschutz Kanalbau dem Auftraggeber auf verlangen vorzulegen.10.27   Arbeits- und Brandschutz, Unfallverhütung            Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Durchführung und Abwicklung des Auftrages die            maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften, andere Arbeitsschutzvorschriften, die Brandschutzordnung            der Stadt Pirna sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen            Regeln zu beachten. Wird diese Regelung nicht beachtet, gilt der Auftrag als nicht ordnungsgemäß            erfüllt. Schadensersatzansprüche wegen sich daraus ergebender Folgen bleiben vorbehalten.           Der Auftragnehmer ist verantwortlich, seine Mitarbeiter über die im jeweiligen Bereich notwendigen           Brandschutzmaßnahmen nachweisbar zu unterrichten und hat für die ordnungsgemäße Durchführung            der Arbeiten zu sorgen.           


